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Federführendes Amt: 

Stadtentwicklungsamt 

Erforderliche Protokollauszüge 

- 60 - 

Vorgang:  AZ: 20190158 

Beratungsfolge Behandlung Termin 

Technischer Ausschuss Beschlussfassung 10.09.2019 

   
 
Betreff: 
Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage, Winnenden, Veilchenweg 12, 
Flst.-Nr. 3865/5  
 
Beratungsgrund: Einvernehmen der Stadt gem. § 36 Abs. 2 i. V. m. 
 

() § 31 Abs. 2 BauGB (Befreiung B-Plan) 
 

() § 33 Abs. 1 BauGB (Vorgriff auf B-Plan) 
 

() § 34 BauGB (Innenbereich ohne B-Plan) 
 

() § 35 Abs. 1 BauGB (Außenbereich privilegiert) 
 

() § 35 Abs. 2 BauGB (Außenbereich nicht privilegiert) 
 

Nachbareinspruch bis zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung  nein () / ja ():  
 

Stellplätze notwendig nein () / ja (): voll nachgewiesen () 
       zum Teil nachgewiesen () 

 

 

Bereich Name Datum Ergebnis 

Hauptamt Krebs, Sarah 30.08.2019 Zustimmung 
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Beschlussvorschlag:  
 
Dem im Betreff genannten Vorhaben wird zugestimmt. 
 
Das Einvernehmen der Stadt Winnenden gem. § 36 Abs. 1 i. V. m. § 31 Abs. 2 BauGB wird 
erteilt. 
 
 
Begründung:  
 
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Veilchenweg" aus dem 

Jahre 2011. Zunächst wird auf die beigefügte öffentliche Sitzungsvorlage von 2014 

verwiesen, in welcher bereits eine Bebauung des Grundstücks behandelt wurde. Das 

Einvernehmen damals wurde erteilt. Der Bauherr hat die Baugenehmigung von 2015 nicht 

verwirklicht, diese ist abgelaufen. Nun wurde das Bauvorhaben in leicht abgewandelter Form 

erneut beantragt. 

 

Folgende Überschreitungen des Bebauungsplans sind mit dem erneut eingereichten 

Bauvorhaben verbunden: 

 

Baugrenzen (%-Angaben beziehen sich auf die Gesamtlänge des Baufensters an 

dieser Stelle): 

 

1. Süden mit dem Balkon im EG um 10,7 m² (= 16,8 %) 

2. Tiefhof im UG um weitere 11,8 m² 

3. Garage sowie Stellplatz im Westen liegen mit 12 m² bzw. 12,5 m² außerhalb des 

Baufensters 

 

Grundfläche: 

 

Die zulässige Grundfläche wird mit der Hauptanlage um 13 m² (= 10,4 %) überschritten, 

sowie mit den Nebenlagen um 52 m² (= 28 %) 

 

Traufhöhe: 

 

Die zulässige Traufhöhe von 311,65 m ü. NN wird nur im Bereich des Zwerchbaus 

(Südansicht) um 0,95 m überschritten. 
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Im Wesentlichen liegen die Maße des Bauvorhabens in dem Rahmen, für welchen 2014 das 

Einvernehmen erteilt wurde. Lediglich die Überschreitung der Traufhöhe hat sich verändert. 

Aus städtebaulicher Sicht ist das Bauvorhaben an dieser Stelle nach wie vor vertretbar. 
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Bauordnungsrechtliche Hinweise: 

 

Die Nachbaranhörung wurde parallel zur Erstellung der Sitzungsvorlage gestartet. 

 
Anlagen:  
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